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Liebe Röthenbacherinnen, liebe Röthenbacher 

Der Jahreszeit entsprechend findet sich auf Seite 7 der Hinweis, 
dass Feuern im Wald grundsätzlich verboten bzw. nur in Aus-
nahmefällen und mit Bewilligung zulässig ist. 

Wir stellen fest, dass ein zunehmend breites Publikum diese 
Regelung verinnerlicht hat: Die Gemeinde wird vermehrt mit 
Reklamationen konfrontiert, wenn’s qualmt, oft von Leuten, die 
nicht direkt involviert sind und nur zufällig (z. B. beim Wandern) 
betroffen sind. 

Das Gleiche gilt für im Wald deponierte Ziegel – auch da wird 
die Gemeinde gelegentlich (nicht nur, aber auch) von externen 
Leuten kontaktiert, denen offenbar geläufig ist, dass Ziegel nur 
als Granulat im Wald ausgebracht werden sollen. In solchen 
Fällen aktiv werden zu müssen gehört sicher nicht zu den attrak-
tivsten Aufgaben der Gemeinde – für das Einhalten der Spielre-
geln sind wir dankbar! 

Am Freitag, 29. November 2024 findet die nächste Gemeinde-
versammlung statt. Mit Budget und Ersatzwahlen stehen wichti-
ge Traktanden an und der anschliessende Apéro im akustisch 
sanierten Foyer lädt ein zum «Dorfen» - wir rechnen mit Euch! 

Matthias Sommer, Gemeindepräsident 
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Informationen Gemeindeversammlung 

Gemeindeversammlung 
Freitag, 29. November 2024, 20.00 Uhr, 
im Kirchgemeindesaal Hübeli, Röthenbach i. E. 

Traktanden / Anträge 

Der Gemeinderat hat das Protokoll der Gemeinde-
versammlung vom 31. Mai 2024 nach Ablauf der Ein-
sprachefrist an seiner Sitzung vom 9. September 2024 
genehmigt. 

1. Budget 2025  

• Die Abschreibungen für das neu sanierte und um 
eine Bühne sowie Gastroküche erweiterte Mehr-
zweckgebäude im Betrag von rund Fr. 127'200 sind 
im Budget 2025 eingerechnet. Im Rechnungsjahr 
2025 fallen die Abschreibungen des altrechtlichen 
Verwaltungsvermögens nach HRM1 letztmals an. 
Diese betragen Fr. 217'130. Diese Doppelbelastung 
wird im Rechnungsjahr 2025 zu einem Aufwand-
überschuss führen.  

• Die Schwellenkorporation Röthenbach verzichtet 
auch im Rechnungsjahr 2025 auf einen Gemeinde-
beitrag, was das Budget der Einwohnergemeinde 
um rund Fr. 30'000 entlastet. 

• Im Gemeindehaus ist der Ersatz der Beleuchtung im 
Betrag von Fr. 20'000 im Budget eingestellt. 

• Die Beiträge an die Einwohnergemeinde Signau 
sowie an das OSZ Unterlangenegg für den auswär-
tigen Schulbesuch der Sekundarschülerinnen und 
Sekundarschüler steigen um rund Fr.   72'000.00. 
Einerseits hat der Kanton die Werte der empfohle-
nen Schulkostenbeiträge (BSIG-Weisungen) je 
Schülerin bzw. Schüler erhöht. Ein weiterer Grund 
für diesen Kostenanstieg ist, dass mehr Schülerin-
nen und Schüler die Sekundarschule Signau besu-
chen. 

• Die Einkommenssteuern natürliche Personen sind 
um Fr. 59'000 höher budgetiert worden. Die Vermö-
genssteuern natürliche Personen sind um Fr. 6'000 
höher veranschlagt worden. Die Fiskalerträge sind 
insgesamt um rund Fr. 112'200 höher budgetiert 
worden. 

• Die Beiträge an den Lastenverteiler Sozialhilfe stei-
gen um rund Fr. 54‘000. 

• Die Beiträge an den Lastenverteiler Ergänzungsleis-
tungen steigen um Fr. 19‘980. 

• Die Schuldzinse steigen um Fr. 18'000. 

• Die Einlage in die finanzpolitischen Reserven (zu-
sätzliche Abschreibungen) beträgt Fr. 72'000. 

• Die Zahlungen aus dem Finanzausgleich Mindest-
ausstattung und Disparitätenabbau steigen um 
Fr. 46'000. 

Weitere Informationen zum Budget 2025 siehe Seite 4 
und 5. 

Antrag des Gemeinderates  
Der Gemeinderat hat das Budget 2025 samt Finanzplan 
2024–2029 genehmigt und beantragt der Gemeindever-
sammlung: 

1. Es werden folgende Steueranlagen und Gebühren-
ansätze festgesetzt: 
Steueranlage 2.0 Einheiten 
Liegenschaftssteuer  1.3 ‰ 
Feuerwehrersatzabgabe 8 % des Staats- 
 steuerbetrages 

2. Genehmigung des Budgets 2025 bestehend aus: 
Aufwand Aufwand Ertrag 
Gesamthaushalt 5‘315‘010 5‘197‘010 
Ergebnis  - 118’000 
Allgemeiner Haushalt 4‘714‘170 4‘564‘170 
Ergebnis  -150’000 
SF Wasser 140‘290 123‘290 
Ergebnis  - 17’000 
SF Abwasser 213‘860  246‘360 
Ergebnis 32‘500  
SF Abfall 93‘820  104‘720 
Ergebnis 10‘900 
SF Fernwärme 152‘870  158‘470 
Ergebnis 5‘600 

3.  Das Budget der Investitionsrechnung wird zur 
Kenntnis genommen. 

4.  Der Finanzplan 2024–2029 wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

2. Ersatzwahl eines Mitgliedes der Schul-
kommission 

Für das demissionierende Schulkommissionsmitglied 
Bütschi Heinz sind die folgenden Wahlvorschläge ein-
gereicht worden: 
- Aeschlimann Andreas, Rauchgrat 134, 3538 

Röthenbach i. E. 
- Lehmann Alexandra, Gauchern 260, 3538 Röthen-

bach i. E. 

Damit sind für den Sitz der Schulkommission mehr 
Kandidatinnen bzw. Kandidaten vorgeschlagen als Stel-
len zu besetzen sind.  
Im Sinne von Art. 53 Bst. g des Organisationsregle-
ments vom 26. November 2021 ist anlässlich der Ge-
meindeversammlung vom 29. November 2024 ein 
Wahlverfahren durchzuführen. 

5. Verschiedenes 

Für die demissionierenden Gemeinderatsmitglieder 
Regina Wittwer und Peter Mosimann ist bis zum Ablauf 
der Frist folgender Wahlvorschlag eingegangen: 
- Kiener Tanja, Trachselbach 17d, 3538 Röthenbach 

Damit sind für die Sitze des Gemeinderats weniger 
Wahlvorschläge eingegangen, als Sitze zu besetzen 
sind. Der Gemeinderat ist nun im Sinne von Art. 53 Bst. 
c des Organisationsreglements vom 26. November 
2021 bemüht, eine weitere Nachfolgerin/einen weiteren 
Nachfolger zu finden. 
Gemäss Art. 53 Bst. d des Organisationsreglements 
vom 26. November 2021 erklärt der Gemeinderat die 
Vorgeschlagenen als gewählt, wenn die Zahl der gültig 
Vorgeschlagenen gerade die Zahl der zu besetzenden  
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Informationen Gemeindeversammlung 

Stellen erreicht. Tanja Kiener wird somit als gewählt 
erklärt.  
 

Nach den offiziellen Traktanden findet die Ehrung der 
erfolgreichen Röthenbacherinnen und Röthenbacher 
statt.  

Die Akten können in der Gemeindeverwaltung Röthen-
bach eingesehen werden. Wir hoffen möglichst viele 
Stimmberechtigte an der Gemeindeversammlung be-
grüssen zu dürfen. 
 
Im Anschluss an die Gemeindeversammlung orga-
nisiert die Gemeinde einen Apéro. 
 

 
 

 

Anzeigerertrag z. G. der Gemeindekasse 

Für das Jahr 2023 hat die Gemeinde Röthenbach i. E. vom Anzeigerverband eine Gewinnbeteiligung von 
Fr. 1‘760.00 erhalten. Im Jahr 2022 wurde eine Gewinnbeteiligung von Fr. 1‘611.30 ausbezahlt. 

Wollen Sie mit einem Inserat ein breites Publikum erreichen? Melden Sie sich bei der Druckerei Vögeli für weitere 
Informationen. 

Anzeiger Oberes Emmental, Tel. 034 402 40 70 / E-Mail anzeiger@voegeli.ch, www.azoe.ch / www.anzeigerpool.ch  

 

Foto: Anna-Katharina Flükiger, Röthenbach i. E. 

Gastgewerbliche Einzelbewilligungen – 
neu steht digitales Gesuchsformular zur 
Verfügung 

Organisieren Sie in der Gemeinde Röthenbach i. E. 
eine Veranstaltung, für welche Sie eine gastgewerbliche 
Einzelbewilligung benötigen, sind die Gesuchsunterla-
gen bei der Gemeindeverwaltung Röthenbach i. E. ein-
zureichen.  
Neu kann das Gesuchsformular auch elektronisch ein-
gereicht werden. Dazu benötigen Sie ein BE-Login.  

Wer den Onlinedienst nicht nutzen will, kann das Ge-
such weiterhin in Papierform einreichen.  Bitte achten 
Sie darauf, die aktuellste Formular-Version zu verwen-
den. Am besten laden Sie die Gesuchsformulare jedes 
Mal auf der Internetseite des Kantons Bern neu herun-
ter.  

Weitere Informationen zum digitalen Gesuchsformular, 
die aktuellen Formulare sowie weitere Informationen 
finden Sie auf der Internetseite des Kantons Bern 
(https://www.rsta.dij.be.ch/de/start/themen/gastgewerbe
/gastgewerbliche-einzelbewilligung.html).  

Der Gemeinderat 

mailto:anzeiger@voegeli.ch
http://www.azoe.ch/
http://www.anzeigerpool.ch/
https://www.rsta.dij.be.ch/de/start/themen/gastgewerbe/gastgewerbliche-einzelbewilligung.html
https://www.rsta.dij.be.ch/de/start/themen/gastgewerbe/gastgewerbliche-einzelbewilligung.html
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Informationen Gemeindeversammlung 

Informationen zum Budget 2025 

1. Kurzinformation zum Budget 2025 

Überblick 

 

 

Erfolgsrechnung 
 
Betrieblicher Aufwand (SG 30, 31, 33, 35, 36, 37) CHF 5‘193‘290 
Betrieblicher Ertrag (SG 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47) CHF 5‘057‘300 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit CHF - 135‘990 
 
Finanzaufwand (SG 34) CHF 91’100 
Finanzertrag (SG 44) CHF 60‘090 
Ergebnis aus Finanzierung CHF 31’010 
 
Operatives Ergebnis CHF - 167‘000 
 
Ausserordentlicher Aufwand (SG 38) CHF 30‘620 
Ausserordentlicher Ertrag (SG 48) CHF 79‘620 
Ausserordentliches Ergebnis CHF - 49’000 
 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF - 118’000 

Investitionsrechnung 
Aktivierte Investitionsausgaben (SG 690) CHF 347‘000 
Passivierte Investitionseinnahmen (SG 590) CHF 35’000 
 

Ergebnis Investitionsrechnung CHF 312‘000 

 
Der allgemeine Haushalt schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 150’000 ab. Das Budget 2024 rechnete mit 
zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 72'000 und einem ausgeglichenen Rechnungsergebnis. Der Gesamthaushalt 
schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 118'000 ab. 
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2. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 

Erläuterung zur Entwicklung Personalaufwand 
Der Personalaufwand fällt gegenüber dem Budget 2024 um Fr. 7‘480 (+1 %) höher aus. 

Erläuterung zur Entwicklung Sachaufwand 
Der Sachaufwand fällt um Fr. 6‘360 (+0 %) höher aus als im Budget 2024. 

Erläuterung zur Entwicklung Abschreibung 
Die Abschreibungsbelastung (planmässige Abschreibungen, Sachgruppe 3300 ohne zusätzliche Abschreibungen) 
steigen um Fr. 118’200 (+34 %). Hauptgrund für den Anstieg ist die Sanierung und Erweiterung des MZG Hübeli, 
welche im Budget 2024 noch nicht eingerechnet war. 

Erläuterungen zur Entwicklung Transferaufwand 
Der Transferaufwand steigt um Fr. 199‘630 (+9%). Der Lastenverteiler Sozialhilfe fällt gegenüber dem Budget 2024 
um rund Fr. 54'000 höher aus. Auch die Kosten für den auswärtigen Schulbesuch der Sekundarschülerinnen und 
Sekundarschüler steigen um rund Fr. 72'000. 

Erläuterungen zur Entwicklung der Fiskalerträge 
Die Fiskalerträge steigen um Fr. 112’200 (+5 %). Die Erhöhung begründet insbesondere auf höheren Einkom-
menssteuern von natürlichen Personen. Es wird damit gerechnet, dass diese gegenüber dem Budget 2024 um Fr. 
59‘000 höher ausfallen. Die Hochrechnung der beiden ersten Ratenrechnungen 2024 weisen höhere Steuererträge 
aus. 

Erläuterungen zur Entwicklung der Entgelte 
Die Entgelte fallen gegenüber dem Budget 2024 um Fr. 4‘660 (+1%) höher aus. 

Erläuterungen zur Entwicklung des Transferertrages 
Der Transferertrag steigt um Fr. 58‘730 (+4%). Hauptsächlich führen höhere Erträge aus dem Finanzausgleich dazu. 

3. Investitionen 

Das Budget der Investitionsrechnung rechnet mit Nettoinvestitionen von insgesamt Fr. 312‘000. Davon betreffen 
Fr. 30'000 die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung. 

4. Abschreibungen 

Bestehendes Verwaltungsvermögen 

Das am 1. Januar 2016 bestehende Verwaltungsvermögen wurde zu Buchwerten in HRM2 übernommen: 
Das bestehende Verwaltungsvermögen von CHF 2'171'303.14 
wird innert 10 Jahren 
d.h. ab dem Rechnungsjahr 2016 bis und mit Rechnungsjahr 2025 
linear abgeschrieben. 
 
Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungssatz von  10,00 % 
oder  CHF  217‘130.31 

Zusätzliche Abschreibungen 

Zusätzliche Abschreibungen werden vorgenommen, wenn im Rechnungsjahr 
a) in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und 
b) die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind. 

Zusätzliche Abschreibungen sind zu budgetieren. 
 

 CHF CHF 

Ertragsüberschuss vor Vornahme zusätzliche 
Abschreibungen (SG 9000) 

 -150’000.00 

Nettoinvestitionen allgemeiner Haushalt 282‘000.00  

./. Ordentliche Abschreibungen allgemeiner 
Haushalt 

463‘000.00  

Differenz -181‘000.00  

Zusätzliche Abschreibungen (höchstens im 
Betrag des Ertragsüberschusses) 

 0.00 

Ergebnis Budget (SG 9000)  0.00 

 
 

Informationen Gemeindeversammlung 
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Veranstaltungskalender 2025 

Im Jahr 2025 werden die Veranstal-
tungen, welche in der Gemeinde 
Röthenbach i. E. stattfinden, im LOS 
Röthebach Nr. 99 sowie unter 
www.roethenbach.ch veröffentlicht.  

Damit wir einen vollständigen Veranstaltungskalender 
veröffentlichen können bitten wir Sie, alle bereits be-
kannten Veranstaltungen so rasch wie möglich, jedoch 
spätestens bis am 13. Januar 2025 bei der Gemeinde-
verwaltung Röthenbach i. E. (034 491 14 05 / in-
fo@roethenbach.ch) zu melden. Anlässe, welche erst 
später bekannt werden, können jederzeit nachgemeldet 
werden, damit wir diese auf unserer Internetseite veröf-
fentlichen können. 

Der Gemeinderat 

Mitteilungen Einwohnergemeinde Röthenbach i. E. 

Einsatz ZSO Region Langnau 

In der Woche vom 16. bis 20. September 2024 standen 
in der Gemeinde Röthenbach i. E. zwölf Angehörige der 
ZSO Region Langnau im Einsatz.  

 

Sie haben den Weg Nägelisboden-Büderich neu er-
stellt. Es wurde neuer Kies eingebaut, die Entwässe-
rungsrinnen erneuert sowie die Schächte gereinigt.  

 

Weiter haben sie Unterhaltsarbeiten an zwei Wander-
wegen durchgeführt. Beim Wanderweg Rauchgrat-
Naters wurden Stufen erneuert sowie Sträucher und 
Äste zurückgeschnitten.  Auch beim Pfarrweg wurden 
Sträucher und Äste zurückgeschnitten.  

Wir danken der ZSO Region Langnau herzlich für die-
sen Einsatz!  

Der Gemeinderat 

Fotos: Anna-Katharina Flükiger, Röthenbach i. E. 

 

 

Ablesung Wasser-/Abwasserzähler – 
Selbstdeklaration 

Der Wasser- bzw. Abwasserverbrauch wird von den 
Liegenschaftsbesitzern selber deklariert. 

o Informationsschreiben mit entsprechendem Talon 
wird Ende November zugestellt. 

o Ablesung Wasserzähler bis spätestens 
6. Dezember 2024. 

o Stichproben werden durch den Brunnenmeister vor-
genommen. 

Falls keine Selbstdeklaration abgegeben wird, muss 
eine kostenpflichtige Ablesung durch den Brunnen-
meister, Manfred Bieri, vorgenommen werden. Zusätz-
lich entstandene Kosten werden dem Liegenschafts-
besitzer weiter verrechnet. 

 

HERZLICHEN DANK für Ihre wertvolle Mitarbeit! 

Der Gemeinderat 



       LOS Röthebach Seite 7 
 
 
 
 
  Folgende Baubewilligungen sind zwischen 1. Juli 2024 und 30. September 2024 

erteilt worden:  

eBau-Nr. Name/Vorname Bauvorhaben Standort 

2023-543 Rüfenacht Margrit Ausbau der bestehenden Hofzufahrt Schallenberg 334 

2023-4052 Zürcher Hans 
Abbruch Speicher Gebäude Nr. 77a, Neubau 
Rindviehlaufstall, Umbau Obergeschoss 
Bauernhaus und Einbau Küche 

Winkel 77 und 77a 

2024-9972 Pistolenschützen Röthenbach 
Erweiterung Aufenthaltsraum 
Pistolenschiessstand 

Fischbach 37c 

 

Mitteilungen Einwohnergemeinde Röthenbach i. E. 

Feuern im Wald ist verboten 

Nach einem Holzschlag bleiben Äste, Rinde und Baum-
wipfel als Schlagabraum zurück. Früher wurde dieser 
oft verbrannt. Heute ist dies grundsätzlich verboten, weil 
dadurch die Luft verschmutzt und unsere Gesundheit 
gefährdet wird. Wirtschaftlich und ökologisch am sinn-
vollsten ist es, wenn der Schlagabraum flächig im Wald 
liegen gelassen wird. Aus arbeitstechnischen Gründen 
kann er auch zu Asthaufen zusammengetragen werden. 
Damit entfällt der Aufwand fürs Feuern: Richtiges Feu-
ern ohne viel Rauch erfordert grosse Hitze und regel-
mässiges Nachlegen von Holz.1 

Wann darf im Wald mit Ausnahmebewilligung ge-
feuert werden? 
Schlagabraum darf ausnahmsweise und mit Bewilli-
gung durch den zuständigen Revierförster verbrannt 
werden. Zudem muss die Feuerstelle ständig beaufsich-
tig werden. Eine Bewilligung kann z. B. beantragt wer-
den,  
→ wenn der Schlagabraum von Forstschädlingen oder 

Krankheiten befallen ist, die eine Gefahr für den 
Wald darstellen (z. B. Ausbreitung des Borkenkä-
fers). 

→ wenn er nicht mit vertretbarem Aufwand gesammelt 
und weggetragen werden kann (Verklausungsgefahr 
im Bach). 

→ wenn es zur Pflege der Wytweiden notwendig ist.1 

Die Bewilligung kann beantragt werden bei: 
WOKA Waldorganisation Kiesen- & Aaretal AG 
Nathanael Gilgen, Schwand 3, 3110 Münsingen 
079 222 45 42 / gilgen@woka-wald.ch 

Die Bewilligung muss vorliegen, bevor mit dem 
Feuern begonnen wird. 

1Quelle: Merkblatt „Schlagabraum im Wald“ des Amts 
für Wald des Kantons Bern 
(https://www.weu.be.ch/de/start/themen/umwelt/luft-
laerm-strahlung/luft/feuern-im-freien.html).  

Der Gemeinderat 

Der Gemeinderat im Interview 
Ernst Linder, Ressort Sicherheit / Gemein-
de- und Gemeinderatsvizepräsident 

Was war deine Moti-
vation, dich für das 
Amt eines Gemeinde-
rates zur Verfügung 
zu stellen?  
Als ich für den Gemein-
derat angefragt wurde, 
hatte ich bereits jahre-
lange Erfahrungen in 
verschiedenen Verei-
nen gesammelt. Weil 

mir die Gemeinde ein grosses Anliegen ist, entschied 
ich, das Amt im Gemeinderat anzunehmen. 

Welches war dein positivstes, welches dein nega-
tivstes Erlebnis im Amt? 
Gab es etwas, das dich komplett überrascht hat, im 
positiven Sinn bzw. im negativen Sinn?  
Das positivste Erlebnis ist die grosse Teilnahme an der 
Gemeindeversammlung mit dem Traktandum Um- und 
Neubau Mehrzweckgebäude Hübeli. Die vielen Stimm-
berechtigten haben JA gestimmt und das grosse Projekt 
wohlwollend unterstützt.  

Das negativste Erlebnis war, dass ich wegen einem 
fehlbaren Bürger mein Amt unter Polizeischutz ausfüh-
ren musste. 

Weshalb lohnt es sich, im Gemeinderat mitzuma-
chen? 
Man hat in viele interessante Sachen Einsicht und kann 
mit einem guten Team etwas bewirken. 

Wenn du dir als Gemeinderat von der Bevölkerung 
etwas wünschen könntest: Was wäre das? 
Offene und ehrliche Kommunikation. 

Lieber Ernst, vielen Dank für dieses Kurzinterview 
und für deine Arbeit im Gemeinderat zugunsten der 
Gemeinde und der ganzen Bevölkerung von 
Röthenbach! 

Der Gemeinderat 

https://www.weu.be.ch/de/start/themen/umwelt/luft-laerm-strahlung/luft/feuern-im-freien.html
https://www.weu.be.ch/de/start/themen/umwelt/luft-laerm-strahlung/luft/feuern-im-freien.html
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Mitteilungen Schulen Signau / Sekundarschule Signau 

 

 

Neues Logo - Schule Signau 2025  

Für unsere neue Schule suchen wir ein neues, einheitliches Logo, das unsere gemeinsame Identität widerspiegelt.  

Schrittweis wachsen die Schulen Signau und der Sekundarschulverband Signau in den nächsten Jahren zu einer 
Schule zusammen:  

Phase 1:   
Integration der Real Klassen & Umsetzung des durchlässigen Models mit den Partnergemeinden  

Phase 2:   
Aussenstandorte in die Schule integrieren und Schaffung einer Tagesschule  

Phase 3:   
Eine Schule werden - mit den verschiedenen Ansprüchen, der verschiedenen Stufen.  

Anforderung an das Logo  

Einheitlich und modern   
Das Logo soll die Reorganisation der Schule symbolisieren und gleichzeitig zukunftsorientiert sein.  

Logo  
Kreativität ist gefragt  

Text  
Schule Signau, Schrift und Form sind frei gestaltbar  

Farben  
max. 2 Farben (auch s/w nutzbar)  

Format   
Die Entwürfe dürfen digital oder auch als Skizze eingereicht werden. 

 
Wettbewerbsteilnahme  
Alle sind eingeladen, am Wettbewerb teilzunehmen.  

Eingabefrist  
15. Dezember 2024  

Jury  
Projektgruppe Schule Signau 2025   

Einreichung  
An das Sekretariat der Schule Signau per Mail an sekretariat@schulesignau.ch, per Post an Schulsekretariat, 
Schuhausstrasse 9, 3534 Signau (bitte Absender vermerken) oder direkt im Sekretariat abgeben.  

Das Gewinnerlogo wird offiziell als Grundlage des neuen Schullogos verwendet und wird grafisch bearbeitet.    

Viel Erfolg und Kreativität! 
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Bibliothek Röthenbach i. E. 



       LOS Röthebach Seite 10 
 
 
 
  

Verschiedene Informationen 

Fotos: Anna-Katharina Flükiger, Röthenbach i. E. 

 

«Freunde vom Chuderhüsi suchen Darlehensgeber» – Interview mit Heinz Kiener, einem 
der Initianten 

Auf Seite 11 findet sich ein Aufruf: Freunde vom Chuderhüsi suchen Darlehensgeber zur Finanzierung des 
Kaufpreises, abgebildet ist das Restaurant Chuderhüsi – worum geht es? 
Heinz Kiener: Als das Restaurant Chuderhüsi vor Jahren zum Verkauf stand, wollten lokale Gewerbetreibende die 
Liegenschaft kaufen, gemeinsam sanieren und als Ausflugsrestaurant betreiben. Das wurde ihnen damals zwar ver-
wehrt, die Idee hingegen ist geblieben. Deshalb entschlossen sich ein paar InitiantInnen, das Gespräch mit dem ak-
tuellen Besitzer über einen allfälligen Verkauf des Chuderhüsis zu suchen und es hat sich gezeigt, dass ein Verkauf 
für ihn eine Option sein könnte. In weiteren Verhandlungen konnte man sich auf einen Kaufpreis einigen – nun geht 
es darum, dessen Finanzierung und jene der notwendigen Investitionen sicherzustellen. 
 
Wer steht hinter dem Projekt? 
Die Initianten sind:  Monika + Paul Aebersold, Renate + Heinz Kiener, Niklaus Liechti, Peter Mosimann 
 
Was ist das Ziel der InitiantInnen und welche Motivation treibt sie an? 
Das Chuderhüsi wieder zu dem machen, was es einmal war: Ein Ausflugsrestaurant mit einem lokalen, währschaften 
Angebot und einfachen Übernachtungsmöglichkeiten... 
Alle InitiantInnen sind eng mit Röthenbach und dem Chuderhüsi verbunden. Mit ihrem Engagement wollen sie errei-
chen, dass das Restaurant Chuderhüsi sein Potenzial als Restaurant an einmaliger Lage wieder entfalten kann. 
 
In welcher Rechtsform und Organisation/Struktur soll das «neue» Chuderhüsi dereinst betrieben werden? 
Wir wollen eine AG gründen und das Restaurant als Pachtbetrieb vermieten. 
 
Wie sollen der Kauf und die notwendigen Investitionen in die Liegenschaft finanziert werden? 
Durch Aktienkapital, Darlehen von Privaten und Unternehmen, Spenden und Hypothek durch Bank. 
 
Bereits jetzt möchten wir uns für eure finanzielle Unterstützung bedanken, denn eines ist klar: Ohne eure weitere 
Unterstützung ist dieses Vorhaben nicht realisierbar. 

Die Initianten: Monika + Paul Aebersold, Renate + Heinz Kiener,  
Niklaus Liechti und Peter Mosimann 
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Verschiedene Informationen 
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Konzertdaten  
Jodlerklub Honegg-Oberei 

Freitag, 15. November 2024, 20.15 Uhr 
Sonntag, 17. November 2024, 13.15 Uhr 
Mittwoch, 20. November 2024, 20.15 Uhr 

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Be-
sucher im Bärensaal Süderen.  

Jodlerklub Honegg-Oberei 

Verschiedene Informationen 
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Verschiedene Informationen 
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Verschiedene Informationen 
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Röthenbacher Gewerbebetriebe und Vereine stellen sich vor 
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Redaktionsschluss für die nächs-
te Ausgabe:  

13. Januar 2025 
 

Redaktionsteam: 
Matthias Sommer, Gemeindepräsident 
Christian Bichsel, Gemeindeverwalter 
Susanna Lenz, Stv. Gemeindeverwalter 
 

Letzte Seite 

                                                                                           
 

 Name........................................................................................ 
 
 Unterschrift............................................................................... 
 
...so ist es heute... 
 
........................................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................................... 
 
...so müsste es sein... 
 
........................................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................................... 
 
Das ist meine Lösung: 
 
........................................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................................... 
 
 
Und jetzt: ab die Post! Gemeindeverwaltung Röthenbach, Dorf 6, 3538 Röthenbach i. E. 

   Gemeinde Röthenbach im Emmental 
 

 LOS RÖTHEBACH 
 

Gemeindeverwaltung 
Telefon  034 491 14 05 

Finanzverwaltung / AHV-Büro 
Telefon 034 491 10 26 

Bauverwaltung  
Telefon 034 491 10 17 

Fax 034 491 24 16 
E-Mail info@roethenbach.ch 
Internet www.roethenbach.ch 

 

Vorstellen von 
Gewerbebetrieben 

 
Die Röthenbacherinnen und Röthenbacher sollen die 
Röthenbacher Gewerbebetriebe und Vereine besser 
kennen lernen. 

Wer Interesse hat, seinen Betrieb oder seinen Verein 
kostenlos im LOS Röthebach zu präsentieren, möge 
sich bitte mit der Gemeindeverwaltung Röthenbach in 
Verbindung setzen (034 491 14 05). 
 


